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Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz 1996 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Waffengesetzes 1996 
Das Waffengesetz 1996 (WaffG), BGBl. I Nr. 12/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 211/2021, wird wie folgt geändert: 

1. In § 34 Abs. 2 wird die Wortfolge „drei Werktage“ durch die Wortfolge „nach Ablauf von vier 
Wochen“ ersetzt. 

2. Dem § 56a wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Die Stellungskommission hat der Waffenbehörde auf Verlangen jene Daten der 

Stellungsuntersuchung zu übermitteln, welche in Verfahren betreffend die Überprüfung der 
Verlässlichkeit erforderlich sind. Dies umfasst auch die Übermittlung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO.“ 

3. Dem § 62 wird folgender Abs. 23 angefügt: 
„(23) § 34 Abs. 2 und § 56a Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/202X treten 

mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.“ 
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